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Zusammenfassung:

In der vorliegenden Untersuchung wurden für die Bebauungsplanung Nr. 104
„Gewerbegebiet Im Unterfeld“ in Taufkirchen schalltechnische Untersuchungen
zum Verkehrs- und Anlagenlärm durchgeführt.

Im Rahmen dessen wurden die auf das Plangebiet einwirkenden Schallimmissio-
nen sowie die vom Plangebiet ausgehenden Schallemissionen (jeweils Anlagen-
und Verkehrslärm) prognostiziert und nach den jeweiligen Regelwerken beurteilt.

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen:

Verkehrslärm:

¶ Durch die Verkehrslärmimmissionen treten im Prognose-Nullfall im westli-
chen und südlichen Plangebiet, angrenzend an die Tegernseer Land-
straße und die Hohenbrunner Straße Beurteilungspegel von bis zu 72/64
dB(A) Tag/Nacht auf. Innerhalb der Baugrenzen betragen die Beurtei-
lungspegel durch den Verkehrslärm im Nullfall bis zu 70/62 dB(A)
Tag/Nacht. Somit werden die Orientierungswerte der DIN 18005 für Ge-
werbegebiete (65/55 dB(A)) nicht eingehalten. Ebenfalls werden die Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Gewerbegebiete (69/59 dB(A)
tags/nachts) überschritten. Maßnahmen zum Schutz der zukünftigen Nut-
zungen werden vorgeschlagen.

¶ Bei einer hilfsweisen Bewertung der Auswirkung der Planung auf die Ge-
samtlärmsituation kommt es nach den Maßgaben der 16. BImSchV rech-
nerisch zu einer wesentlichen Erhöhung der Verkehrslärmpegel in der süd-
lichen und nördlichen Nachbarschaft, da sich die Beurteilungspegel an
der bereits erheblich lärmvorbelasteten Bestandsbebauung weiterge-
hend erhöhen

Anlagenlärm:

¶ Anlagengeräusche außerhalb des Plangebiets gehen von einem Gewer-
begebiet und einem Dorfgebiet aus. Aufgrund dessen treten im nördli-
chen Plangebiet Beurteilungspegel durch Anlagenlärm von bis zu 68/53
dB(A) Tag/Nacht auf. Innerhalb der Baugrenzen treten Beurteilungspegel
von bis zu 62/47 dB(A) Tag/Nacht auf. Somit werden die Immissionsricht-
werte der TA Lärm für Gewerbegebiete 65/50 dB(A) an der Grenze zum
Gewerbegebiet geringfügig überschritten, aber innerhalb der Baugren-
zen eingehalten.

¶ Für die Anlagengeräusche aus dem Plangebiet wurde eine Geräusche-
missionskontingentierung erarbeitet, sodass die schalltechnische Verträg-
lichkeit des Gewerbegebiets mit der schutzbedürftigen Nachbarschaft si-
chergestellt wird. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist anhand von schalltech-
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nischen Gutachten beim Genehmigungsbescheid von jedem anzusie-
delnden Betrieb bzw. bei genehmigungspflichtigen Nutzungsänderungen
für bestehende Betriebe nachzuweisen. Die Errichtung von aktiven oder
sonstigen technischen und organisatorischen Schallschutzmaßnahmen
richtet sich nach den konkreten Anforderungen etwaiger Betriebe und
Anlagen und erfolgt erst im Rahmen der jeweils einzelnen Baugenehmi-
gungsverfahren.

Für die Satzung und Begründung werden Textvorschläge unterbreitet, um etwa-
ige Immissionskonflikte planerisch zu lösen.
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1.  Aufgabenstellung

Die Gemeinde Taufkirchen plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 104
„Gewerbegebiet Im Unterfeld“ in Taufkirchen [1]. Planungsziel ist die Schaffung
der planungsrechtlichen Grundlage für die Errichtung eines Gewerbegebiets.
Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke mit den Fl.-Nr. 1054 und 1055 und
befindet sich östlich der Tegernseer Landstraße, nördlich der Hohenbrunner
Straße und südlich der Straße Im Unterfeld. Die bestehende Flurstücksgrenze soll
im Zuge der Planung aufgehoben werden. Westlich des Plangebietes und im
südlichen Anschluss an die Hohenbrunner Straße befinden sich Wohngebäude.
Im Norden davon grenzt ein Gewerbegebiet an. Östlich des Plangebiets sind
landwirtschaftliche Flächen.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren
sind die auf das Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen sowie die vom Plan-
gebiet ausgehenden Schallemissionen (jeweils Anlagen- und Verkehrslärm) rech-
nerisch zu prognostizieren und nach den jeweiligen Regelwerken zu beurteilen.
Erforderlichenfalls sind Schallschutzmaßnahmen zu erarbeiten. Für die Satzung
und Begründung des Bebauungsplans sind Formulierungsvorschläge auszuarbei-
ten. Für die zulässige Geräuschabstrahlung ist eine Geräuschkontingentierung zu
erarbeiten.

Mit der Durchführung der Untersuchung wurde die Möhler + Partner Ingenieure
GmbH am 10.10.2023 von der Gemeinde Taufkirchen beauftragt.

2.  Örtliche Gegebenheiten

Der Geltungsbereich grenzt laut Bebauungsplan Nr. 80 [4] im Norden, getrennt
durch die Straße „Im Unterfeld“, an ein Gewerbegebiet (GE) und im Osten an
landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Im Süden verläuft die Hohenbrunner
Straße und im Westen die Tegernseer Landstraße. Die beiden Straßen sind durch
einen Kreisverkehr miteinander verbunden. Unmittelbar südlich der Hohenbrun-
ner Straße befindet sich laut Bebauungsplan Nr. 0053/93/BL [5] ein Dorfgebiet
(MD) und im Südwesten des Kreisverkehrs liegt laut Bebauungsplan Nr. 17 [6] ein
reines Wohngebiet (WR). Unmittelbar westlich des Plangebietes befinden sich
ebenfalls Wohngebäude, für die kein Bebauungsplan vorliegt.

Das Plangebiet ist im Wesentlichen eben. Die genauen örtlichen Gegebenheiten
können den Übersichtslageplänen (Anlage 1) entnommen werden.

3.  Grundlagen

Grundlage zur Ermittlung und Beurteilung der Schallimmissionen im Rahmen der
städtebaulichen Planung ist die mit der Bekanntmachung Nr. II B 8-4641.1-001/87



Möhler + Partner Ingenieure GmbH Bericht 700-01721 Seite 10 von 33

[7] des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren eingeführte DIN 18005 Teil 1,
Schallschutz im Städtebau [8] mit dem zugehörigen Beiblatt 1 [9]. Wenngleich
die Bekanntmachung auf die datierte Fassung der Norm aus dem Jahr 1987 ver-
weist, wird im Weiteren auf die aktuelle Fassung der Norm aus dem Jahr 2002
Bezug genommen. Mittlerweile liegt eine aktuelle Fassung der DIN 18005 mit zu-
gehörigem Beiblatt 1 vor ([10] und [11]). Die aktuelle Fassung der DIN 18005 aus
dem Jahr 2023 ist jedoch noch nicht durch das bayer. Staatsministerium des In-
nern bekannt gemacht worden, sodass weiterhin auf die alte Fassung zurückge-
griffen wird. Die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu DIN 18005 Teil 1 [9] als Maß-
stab für die Beurteilung der festgestellten Lärmimmissionen beziehen sich auf den
Rand der Bauflächen und sind ein in der Planung zu berücksichtigendes Ziel, von
dem im Rahmen der städtebaulichen Abwägung im Einzelfall nach oben (jeden-
falls bei Verkehrslärmeinwirkungen) und unten abgewichen werden kann.

Nach DIN 18005 werden die unterschiedlichen Schallquellen (Straßenverkehr, ge-
werbliche Anlagen, Sport- und Freizeitanlagen usw.) nach den jeweils einschlä-
gigen Vorschriften ermittelt und beurteilt. Entsprechend den in DIN 18005 -1: 2002-
07 angegebenen Verfahren werden die Schallemissionen und –immissionen des
Straßenverkehrs nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS 19
[12][12] ermittelt und nach Beiblatt 1 der DIN 18005 [9] beurteilt.

Überschreitungen der Orientierungswerte nach Beiblatt 1 der DIN 18005 Teil 1 [11]
können beim Verkehrslärm als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung unter-
schiedlicher Belange hingenommen werden, wenn gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse gewährleistet bleiben. Als gewichtiges Indiz für das Vorliegen gesun-
der Wohnverhältnisse können die höheren Immissionsgrenzwerte der Verkehrs-
lärmschutzverordnung (16. BImSchV [13]) herangezogen werden. Das Über-
schreiten der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV kann in der Regel nur bei
Ausschöpfen der Maßnahmen des aktiven und passiven Schallschutzes hinge-
nommen werden.

Der Neubau oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen ist gemäß Ver-
kehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV [13] zu beurteilen. Die 16. BImSchV gilt
gemäß § 1 Abs. 1 unmittelbar nur für den Bau bzw. die wesentliche Änderung
von öffentlichen Verkehrswegen. Gleichwohl werden die Wertungen der 16. BIm-
SchV auch im Rahmen der Bauleitplanung (hilfsweise) zur Beurteilung der Ver-
kehrslärmeinwirkungen auf die Planung und zur Beurteilung der Verkehrslärmaus-
wirkungen auf die Nachbarschaft herangezogen. In der 16. BImSchV ist festge-
legt, bis zu welcher Grenze Verkehrslärmimmissionen und Pegelerhöhungen ent-
schädigungslos hinzunehmen sind. Im Rahmen der Bauleitplanung wird deshalb
der Maßstab der 16. BImSchV regelmäßig für eine Abwägung der Belange des
Lärmschutzes herangezogen.
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Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen werden
nach TA Lärm [14][14] in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 [15] berechnet und be-
urteilt. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbelärmeinwirkungen ent-
sprechen hinsichtlich ihrer Zahlenwerte überwiegend den Immissionsrichtwerten
der TA Lärm. Um im Zuge der Bauleitplanung spätere Lärmkonflikte zu vermeiden,
erfordert der Belang des Schallimmissionsschutzes bei Gewerbe- und Anlagenlär-
mimmissionen einen Nachweis der Einhaltung der einschlägigen Orientierungs-
werte. Überschreitungen können, anders als bei Verkehrslärmeinwirkungen, nicht
mit sonstigen städtebaulichen Belangen abgewogen werden. Die Beurteilung
der Schallimmissionen ergibt sich aus der Technischen Anleitung zum Schutz ge-
gen Lärm (TA Lärm, [14]) in der geänderten Fassung vom Juni 2017.

Die Immissionsrichtwerte gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von
16 Stunden. Maßgebend für die Beurteilung während der Nacht ist die volle
Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende
Anlage relevant beiträgt (sog. lauteste Nachtstunde).

In der folgenden Tabelle werden die Orientierungswerte der DIN 18005, die Im-
missionsrichtwerte der TA Lärm und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
dargestellt:

Abbildung 1: Übersicht – Orientierungs-, Immissionsgrenz- und Immissionsricht-
werte

Die erforderlichen Schallausbreitungsrechnungen für Verkehrslärm werden ge-
mäß DIN 18005 [8] und 16. BImSchV [13] entsprechend der RLS-19 [12] durchge-
führt. Die Ermittlung und Beurteilung von Anlagenlärm erfolgt nach TA Lärm [14]

Anwendungsbereich

Regelwerk

Beschreibung

Nacht3) Tag Nacht

Verkehr Gew erbe
lauteste
Stunde

Spitzen-
pegel

Spitzen-
pegel

Nutzungsgebiet
Reines Wohngebiet (WR) 50 40 35 59 49 50 35 80 55
Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45 40 59 49 55 40 85 60
Kleinsiedlungsgebiete (WS) 55 45 40 59 49 55 40 85 60
Besonderes  Wohngebiet (WB) 60 45 40
Dorfgebiet (MD) 60 50 45 64 54 60 45 90 65
Mischgebiet (MI) 60 50 45 64 54 60 45 90 65
Kerngebiet (MK) 65 55 50 64 54 60 45 90 65
Urbanes Gebiet (MU) 63 45 93 65
Gewerbegebiet (GE) 65 55 50 69 59 65 50 95 70
Industriegebiet (GI) 70 70 100 90

2) Beurteilungszeit tags 06:00 bis 22:00 Uhr mit Ruhezeiten (Zuschlag KR = 6 dB) w erktags 6-7 und 20-22 Uhr sow ie sonn-/feiertags 6-9, 13-15 und 20-22 Uhr
3) Beurteilungszeit nachts lauteste volle Stunde zw ischen 22:00 bis 06:00 Uhr (z. B. 22-23 Uhr oder 5-6 Uhr)

1) Beurteilungszeit tags 06:00 bis 22:00 Uhr (16 h) und nachts 22:00 bis 06:00 Uhr (8 h)

Immissionsrichtwert [dB(A)]

keine Orientierungswerte

keine Orientierungswerte

Orientierungswert [dB(A)] Immissionsgrenzwert [dB(A)]

Für diese Nutzungsarten gibt es weder Immissionsgrenzwerte noch Immissionsrichtwerte.

keine Immissionsricht- und -grenzwerte

keine Immissionsgrenzwerte

Bauleitplanung Gewerbelärm

DIN 18005
16. BImSchV TA Lärm

gen. und nichtgenehmigungsbed. AnlagenStraße + Schiene

Verkehrslärm

Beurteilungszeit Tag1)

Nacht1)

Tag1) Nacht1) Tag2)
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entsprechend den Regelwerken VDI 2571 [16] und DIN ISO 9613- 2 [15] mit dem
EDV-Programm IMMI [17].

4.  Verkehrslärm

Relevante Verkehrsgeräusche gehen im vorliegenden Fall insbesondere von der
südlich gelegenen Hohenbrunner Straße und der westlich gelegenen Tegernseer
Landstraße aus. Im Folgenden werden die Schallemissionen und -immissionen der
relevanten Straßen beschrieben.

4.1  Prognose-Nullfall

4.1.1  Schallemissionen

Die Verkehrsmengenangaben der relevanten Straßenverkehrswege wurden den
Verkehrsdaten der Gemeinde Taufkirchen [18] [18]entnommen. Die darin enthal-
tenen Verkehrsmengen sind DTV-Werte (durchschnittlicher täglicher Verkehr) aus
dem Jahr 2019. Die Schallemissionen des Straßenverkehrs wurden nach RLS-19
[12] berechnet:

- Die Aufteilung des Gesamt-Tagesverkehrs und der Schwerverkehrsanteile
auf die Beurteilungszeiträume Tag (6-22 Uhr) und Nacht (22-6 Uhr) erfolgte
entsprechend den Angaben der RLS-19[18].

- Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auf den einzelnen Straßen wur-
den im Rahmen einer Ortsbesichtigung [19] ermittelt.

- Für die Fahrbahnoberfläche wurde ein nicht geriffelter Gussasphalt ange-
setzt.

Folgende Tabelle fasst die Verkehrsmengen für den Prognose-Nullfall zusammen:

Abbildung 2: Verkehrslärm – Verkehrsmengen Prognose Nullfall

?ÑéНяuŉǍоΞΠőѐ ÉéНяӖѐ ~НяuŉǍоőѐ ƓΝНяӖѐ ƓΞНяӖѐ ~НяuŉǍоőѐ ƓΝНяӖѐ ƓΞНяӖѐ
 ŸƖĬ ΤЮΞΞΡ ΟЯΞ ΠΝΡЯΠ ΝЯΞ ΝЯΦ ΤΞЯΟ ΝЯΦ ΞЯΟ
ÉƬĬ ΡЮΦΤΡ ΟЯΣ ΟΠΟЯΣ ΝЯΟ ΞЯΞ ΡΦЯΥ ΞЯΞ ΞЯΣ
§ƚƣ ΦЮΜΜΜ ΠЯΣ ΡΝΤЯΡ ΝЯΤ ΞЯΥ ΦΜЯΜ ΞЯΥ ΟЯΟ
ìĲƚƣ ΣЮΝΞΡ ΠЯΝ ΟΡΞЯΞ ΝЯΡ ΞЯΡ ΣΝЯΟ ΞЯΡ ΟЯΜ

ÉéаН ŰƣĲŔũНÉĦőƽĲƖƻĲƖťĲőƖ
~аНƚƣƬŰĬũŔĦőĲНéĲƖťĲőƖƚůĲŰŊĲŰ
ƓΝаНxťƽНŸőŰĲН ŰőęŰŊĲƖНůŔƣНǍƨũęƚƚŔŊĲƖН]ĲƚċůƣůċƚƚĲНƬĤĲƖНΟЯΡƣНƨŰĬН7ƨƚƚĲ
ƓΞаНxťƽНůŔƣН ŰőęŰŊĲƖНĤǍƽЮНÉċƣƣĲũťƖċŉƣŉċőƖǍĲƨŊĲНůŔƣНǍƨũęƚƚŔŊĲƖН]ĲƚċůƣůċƚƚĲНƬĤĲƖНΟЯΡƣ

ÑċŊНыΣрΞΞНÖőƖь  ċĦőƣНыΞΞрΣНÖőƖьéĲƖťĲőƖƚċŰŊċĤĲŰ

?ÑéаНĬƨƖĦőƚĦőŰŔƣƣũŔĦőĲƖНƣęŊũŔĦőĲƖНéĲƖťĲőƖ

ÑĲŊĲƖŰƚĲĲƖНxċŰĬƚƣƖċơĲ

cŸőĲŰĤƖƨŰŰĲƖНÉƣƖċơĲ
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Für die nördlich des Plangebiets gelegene Erschließungsstraße „Im Unterfeld“
wurde für den Prognose-Nullfall kein Verkehrslärm berechnet, da für die Straße
keine Verkehrszahlen bekannt sind.

Die vollständigen Eingabedaten des Verkehrslärms sind in Anlage 2 dargestellt.
Die genaue Lage der Straßen ist in Anlage 1.1 einzusehen.

4.1.2  Schallimmissionen und Beurteilung

Ausgehend von den Schallemissionen wurden die Schallimmissionen durch Aus-
breitungsberechnung für den Straßenverkehrslärm nach RLS-19 [12] bestimmt.
Die Ausbreitungsrechnung erfolgte unter Berücksichtigung der Abschirmwirkung
und Reflexionen der Gebäude. Die berechneten Beurteilungspegel gelten für
leichten Wind vom Verkehrsweg zum Immissionsort und Temperaturinversion (Mit-
windwetterlage); bei anderen Witterungsbedingungen können deutlich niedri-
gere Schallpegel auftreten. Die berechneten Schallimmissionen des Verkehrs-
lärms sind in den Zeiträumen Tag und Nacht für die Aufpunkthöhe von h = 6 m in
Anlage 4.1 und 4.2 dargestellt.

Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete (GE) liegen bei 65/55
dB(A) Tag/Nacht. Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die höchsten Ver-
kehrslärmpegel im südwestlichen Bereich des Plangebietes in unmittelbarer
Nähe zum Kreisverkehr mit bis zu 72/64 dB(A) Tag/Nacht auftreten. Innerhalb der
Baugrenzen betragen die Beurteilungspegel durch den Verkehrslärm im Nullfall
bis zu 70/62 dB(A) Tag/Nacht. Die Überschreitung betrifft am Tag den Bereich der
ersten 35 m ab der südlichen und westlichen Grundstücksgrenze, beziehungs-
weise die ersten 25 m ab den Baugrenzen. In der Nacht treten die Überschreitun-
gen bis zu 55 m hinter der südlichen und der westlichen Plangebietsgrenze, be-
ziehungsweise 45 m nach den Baugrenzen auf. Im restlichen Plangebiet werden
die Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete eingehalten.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Gewerbegebiete von 69/59 dB(A)
Tag/Nacht [13] werden an den Baugrenzen hauptsächlich im Nachtzeitraum
überschritten.

4.2  Prognose-Planfall

4.2.1  Schallemissionen

Da aus dem Vorentwurf des Bebauungsplans 104 [1] nicht hervorgeht, für welche
Art von gewerblicher Nutzung der Geltungsbereich vorgesehen ist, wurde für die
Ermittlung der Verkehrsmengenangaben der relevanten Straßenverkehrswege
für den Prognose-Planfall ein Ansatz gewählt, der grundsätzlich auf der sicheren
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Seite liegt: Es wurde ein Ziel- und Quellverkehr von 500 zusätzlichen Kraftfahrzeu-
gen (Kfz) pro Tag gewählt. Davon verteilen sich 250 Kfz auf den Norden und 250
Kfz auf den Süden der Tegernseer Landstraße. Am Kreisverkehr verteilen sich 125
Kfz auf die Tegernseer Landstraße und 125 Kfz auf die östliche Hohenbrunner
Straße. Die Lkw-Anteile wurden entsprechend des Straßentyps Kreisstraße gem.
RLS-19 für leichte Lkw (p1) mit 3 % tags und 5 % nachts angesetzt und bei schwe-
ren Lkw (p2) mit 5 % tags und 6 % nachts.

Die zusätzlichen Verkehrszahlen können der folgenden Abbildung entnommen
werden.

Abbildung 3: Verkehrslärm – Zusätzliche Verkehrszahlen durch Gewerbegebiet

Die vollständigen Eingabedaten des Verkehrslärms sind in Anlage 2 dargestellt.
Die genaue Lage der Straßen ist in Anlage 1.2 einzusehen.

4.2.2  Schallimmissionen und Beurteilung

Ausgehend von den Schallemissionen wurden die Schallimmissionen durch Aus-
breitungsberechnung für den Straßenverkehrslärm nach RLS-19 [12] bestimmt.
Die Ausbreitungsrechnung erfolgte unter Berücksichtigung der Abschirmwirkung
und Reflexionen der Gebäude. Die berechneten Beurteilungspegel gelten für
leichten Wind vom Verkehrsweg zum Immissionsort und Temperaturinversion (Mit-
windwetterlage); bei anderen Witterungsbedingungen können deutlich niedri-
gere Schallpegel auftreten. Die berechneten Schallimmissionen des Verkehrs-
lärms im Prognose-Planfall, nach Realisierung des geplanten Vorhabens, sind für
die Aufpunkthöhe h = 6 m üGOK für den Tag- und Nachtzeitraum flächenhaft
dargestellt (vgl. Anlage 4.3 und 4.4).
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Die folgenden Abbildungen zeigen informativ die Konfliktbereiche mit den Über-
schreitungen

- der Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete (65/55 dB(A))

- der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Gewerbegebiete (69/59
dB(A))

- gesundheitsgefährdender Beurteilungspegel (70/60 dB(A))

für den Tagzeitraum (6-22 Uhr, h = 6m, linke Darstellung in Abbildung 4) und für
den Nachtzeitraum (22-6 Uhr; h = 6 m, rechte Darstellung in Abbildung 4) im Prog-
nose-Planfall.

© eigene Darstellung mit Geobasisdaten: Bayerische
Vermessungsverwaltung

© eigene Darstellung mit Geobasisdaten: Bayerische
Vermessungsverwaltung

Abbildung 4: Verkehrslärm – Konfliktpegelkarte Tag/Nacht, h = 6 m üGOK

Die höchsten Verkehrslärmimmissionen treten im Plangebiet an den südlichen
und westlichen Plangebietsgrenzen mit Beurteilungspegeln von bis zu 72/65
dB(A) Tag/Nacht auf. Die Beurteilungspegel innerhalb der Baugrenzen liegen bei
bis zu 70/63 dB(A) Tag/Nacht.

Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete von 65/55 dB(A)
Tag/Nacht werden am Tag in den ersten 25 m gesehen von der südlichen und
westlichen Baugrenze überschritten. In der Nacht treten die Überschreitungen in
Abständen bis zu 50 m auf. Im restlichen Plangebiet werden die Werte eingehal-
ten.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Gewerbegebiete von 69/59 dB(A)
Tag/Nacht werden dagegen am Tag mit Ausnahme vom südwestlichsten Punkt
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innerhalb der Baugrenzen durchgehend eingehalten. Nur in der Nacht werden
die Immissionsgrenzwerte in den ersten 15 m ab der südlichen und westlichen
(nur im südlichen Bereich) Baugrenze überschritten.

4.3  Abwägung von Schallschutzmaßnahmen und Lösungsvorschläge

Aufgrund der Nähe des Plangebietes zur Tegernseer Landstraße westlich und zur
Hohenbrunner Straße südlich, treten Überschreitungen der Orientierungswerte
der DIN 18005 für Gewerbegebiete auf. Zudem werden die Immissionsgrenzwerte
der 16. BImSchV für Gewerbegebiete in der Nacht überschritten.

Entsprechend der Systematik der DIN 18005 können Überschreitungen der Orien-
tierungswerte des Beiblatts 1 in gewissem Rahmen mit sonstigen städtebaulichen
Belangen abgewogen werden, wobei die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte
der 16. BImSchV [13] i. d. R. einen gewichtigen Hinweis dafür darstellt, dass einer
Abwägung keine grundsätzlichen schalltechnischen Gesichtspunkte entgegen-
stehen und (noch) gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse vorliegen. Die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV betragen für Gewerbegebiete 69/59 dB(A)
Tag/Nacht. Nach Auffassung des Umweltbundesamts können Gesundheitsge-
fährdungen bei einer dauerhaften Lärmbelastung von mehr als 70/60 dB(A)
tags/nachts nicht ausgeschlossen werden. Gerade im Nachtzeitraum sollte der
gesundheitsgefährdende Lärmpegelwert von 60 dB(A) keinesfalls überschritten
werden. Diese Lärmpegel werden auch in zahlreichen Gemeinden/Städten in
Bayern für den Abwägungsspielraum in der Stadtentwicklung bei Verkehrslärm-
immissionen an Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume von Wohnungen
(Wohnräume, Schlaf- und Kinderzimmer) herangezogen. Gesundheitsgefähr-
dende Pegel von 70/60 dB(A) Tag/Nacht werden im vorliegenden Fall in der
Nacht überschritten. Die Beachtung dieser Überschreitung ist relevant, falls für
den gewerblichen Betrieb Betriebsleiterwohnungen geplant werden.

Im vorliegenden Fall kommt es zu Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte
der 16. BImSchV für Gewerbegebiete an der südlichen und der westlichen
Grenze vor allem im Nachtzeitraum. Bei der Planung von Gebäuden für das neue
Gewerbegebiet sollte deshalb auf einen ausreichenden Abstand von 25 m zu
den Plangebietsgrenzen geachtet werden. Die Baugrenzen sind von der südli-
chen und der westlichen Plangebietsgrenze ungefähr um 10 m eingerückt. Folg-
lich wäre zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Gewerbe-
gebiete im Nachtzeitraum ein Abstand zu den Baugrenzen von 15 m nötig.

Alternativ kann die Errichtung einer Abschirmung zur Tegernseer Landstraße und
zur Hohenbrunner Straße in Form einer Lärmschutzwand oder eines Lärmschutz-
walls in der Höhe der Planbebauung für ausreichend Schallschutz sorgen. Dies
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erscheint auf der einen Seite aus Kostengründen nicht vertretbar. Auf der ande-
ren Seite ist ein Lärmschutzwall aufgrund der geringen Fläche des geplanten Ge-
werbegebiets nicht verhältnismäßig.

Allgemein gilt, dass sich die Anforderungen an den Schallschutz von Außenbau-
teilen (Wände, Fenster usw.) aus der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ erge-
ben. Aufgrund des Art. 13 Abs. 2 BayBO und der Bayerischen Technischen Bau-
bestimmungen (BayTB), Ausgabe November 2023, ist der/die Bauherr(in) ver-
pflichtet, die hierfür erforderlichen Maßnahmen nach der Tabelle 7 der DIN 4109-
1, Januar 2018 [20] im Rahmen der Bauausführungsplanung zu bemessen. Die
Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 werden nicht festgesetzt, sondern lediglich
die Anwendung der DIN 4109. Im Rahmen der Bauausführungsplanung sind bei
der Dimensionierung des Schalldämm-Maßes der Außenbauteile die Nebenbe-
stimmungen, insb. beim Zusammenwirken von Gewerbe- und Verkehrslärm zu
berücksichtigen.

Daher kann in den von Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV betroffenen Bereichen an den Baugrenzen der notwendige Schallschutz
bei gewerblicher Nutzung durch passive Maßnahmen, d. h. durch ein ausrei-
chendes Schalldämm-Maß der Außenbauteile wie Fenster, Dach usw., in Verbin-
dung mit fensterunabhängigen Lüftungen hergestellt werden. Fensterunabhän-
gige Lüftungsmöglichkeiten werden notwendig, da die Schalldämmung der Au-
ßenbauteile nur wirksam ist, solange die Fenster geschlossen sind. Insbesondere
während der Nacht (bei Betriebsleiterwohnungen), in der Stoßlüftung nicht mög-
lich ist, muss eine Belüftung der Räume auch bei geschlossenen Fenstern gewähr-
leistet sein, wenn die Höhe des Außenlärmpegels auch ein zumindest teilweises
Öffnen der Fenster unmöglich macht.

In den Bereichen des Plangebietes mit Überschreitungen der Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV und/oder mit Überschreitungen der gesundheitsgefähr-
denden Pegel von 70/60 dB(A) tags/nachts im Nachtzeitraum müssen weiterge-
hende aktive und/oder passive Schallschutzmaßnahmen getroffen werden, die
über die Mindestanforderungen zum Schallschutz von Außenbauteilen nach DIN
4109-1 hinausgehen. Demnach ist entlang der Baugrenzen mit Überschreitungen
von > 60 dB(A) nachts die Anordnung von Betriebsleiterwohnungen nicht zuläs-
sig. Eine entsprechende Festsetzung wird formuliert.

4.4  Auswirkungen auf die Nachbarschaft

Im Rahmen der Umweltprüfung ist die verkehrliche Auswirkung der Planung auf
die Nachbarschaft darzustellen und zu bewerten.

Die DIN 18005 enthält keine Regelungen zum Umgang mit Pegelerhöhungen in-
folge eines Bebauungsplans. Die Auswirkungen des Planvorhabens werden im
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Hinblick auf die Verkehrslärmsituation für die betroffene Nachbarschaft hilfsweise
nach den Maßgaben der 16. BImSchV [13] bewertet:

Im Sinne der 16. BImSchV gelten Änderungen des Beurteilungspegels aus Ver-
kehrslärm als wesentlich, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

a) Erhöhung des Pegels um 2,1 dB(A) oder mehr, bei Verkehrslärm-Beurtei-
lungspegeln größer dem jeweiligen Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV
in mindestens einem Beurteilungszeitraum

oder

b) Erhöhung des Pegels Ó 0,1 dB(A) bei Verkehrslärm-Beurteilungspegeln von
Ó 70/60 dB(A) Tag/Nacht in mindestens einem Beurteilungszeitraum (die-
ses Kriterium gilt nicht in Gewerbegebieten)

Die Schallimmissionen des Verkehrslärms sind in der Nachbarschaft flächenhaft
für den Prognose-Nullfall (ohne Realisierung des Planvorhabens) und den Prog-
nose-Planfall (nach Realisierung des Planvorhabens) berechnet worden. In der
Anlage 4.5 und 4.6 sind die Differenzpegelkarten zwischen Prognose-Planfall und
Prognose-Nullfall (Relativpegel) dargestellt.

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass

- an den südlichen Bestandsgebäuden im Bereich des Kreuzungsbereichs
Tegernseer Landstraße/Hohenbrunner Straße (Kreisverkehr) Pegelerhö-
hungen von bis zu 0,1/0,1 dB(A) Tag/Nacht bei Verkehrslärmpegeln von
bis zu 68/61 dB(A) tags/nachts auftreten.

- unmittelbar nördlich des Plangebiets entlang der Tegernseer Landstraße
Pegelerhöhungen von bis zu 0,3/0,4 dB(A) Tag/Nacht bei Verkehrslärmpe-
geln von bis zu 68/60 dB(A) tags/nachts auftreten.

- an den Bestandsgebäuden des nördlichen Gewerbegebiets Pegelerhö-
hungen von bis zu 1,6/1,7 dB(A) Tag/Nacht bei Verkehrslärmpegeln von
bis zu 60/53 auftreten.

Da bei einem Beurteilungspegelniveau größer 70/60 dB(A) Tag/Nacht weiterge-
hende Pegelerhöhungen ermittelt werden, kommt es bei einer hilfsweisen Bewer-
tung der Auswirkung der Planung auf die Gesamtlärmsituation nach den Maß-
gaben der 16. BImSchV rechnerisch zu negativen Auswirkungen durch das Plan-
vorhaben an dem Bestandsgebäude Tegernseer Landstraße 65 während des
Nachtzeitraums. Die verkehrlichen Auswirkungen auf die übrige Nachbarschaft
sind dagegen als nicht wesentlich im Sinne der 16. BImSchV einzustufen.

Letztendlich ist es eine rechtliche Fragestellung, inwieweit die Pegelerhöhungen
einen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen in der Nachbarschaft begründen
können. Anerkanntermaßen sind solche Interessen nicht schutzwürdig, auf deren
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Beeinträchtigung sich die Betroffenen grundsätzlich einstellen müssen (vgl.
BverwG – 4NB 11/91, B. v. 19.02.1992). Hierzu zählen durch weiträumige Änderun-
gen des Verkehrsaufkommens und der Verkehrsströme bedingte Lärmbelästigun-
gen (vgl. BverwG – 11B 65/96, B. v. 11.11.1996), so dass kein Straßenanlieger da-
hingehend geschützt ist, dass bedingt durch Änderungen der Verkehrsplanun-
gen der Verkehr in seiner Straße zunimmt (vgl. OVG Schleswig-Holstein – 4K 9/91,
Urt. V. 28.09.1994). Im vorliegenden Fall wurde darüber hinaus auch ein Ansatz
gewählt, der tendenziell auf der sicheren Seite liegt. Für den Fall, dass sich in dem
geplanten Gewerbegebiet Handwerksbetriebe niederlassen, ist nicht davon
auszugehen, dass der unterstellte Ziel- und Quellverkehr tatsächlich auftritt. Le-
diglich bei Gewerbebetrieben, die ein erhöhtes Kunden- und Besucheraufkom-
men zur Folge haben, wie Einzelhandel oder Dienstleister, ist mit einem hohen
Ziel- und Quellverkehr zu rechnen. Dies sollte bei der Wahl von Gewerbebetrie-
ben entsprechend bedacht werden.

5.  Anlagenlärm

5.1  Anlagenlärm außerhalb des Plangebiets – Vorbelastung

Im Umfeld der Planung befindet sich im Norden die im Bebauungsplan Nr. 80 [4]
festgelegte Gewerbefläche „GE – Tegernseer Landstraße“ und im Süden das im
Bebauungsplan Nr. 0053/93/BL [5] festgesetzte Dorfgebiet „Straßenführungsplan
für Kreisverkehr Hohenbrunner Weg/Tegernseer Landstraße".

5.1.1  Schallemissionen

Bebauungsplan Nr. 80 [4]

Die Geräuschkontingente des Gewerbegebiets sind im Bebauungsplan Nr. 80
festgesetzt [4]. Das Gebiet ist in die zwei Teilflächen GE1 und GE2 mit unterschied-
lichen Emissionskontingenten aufgeteilt. Da das Plangebiet im Zusatzsektor liegt,
wird je Teilfläche ein Zusatzkontingent von +7 dB beaufschlagt. Dieses Zusatzkon-
tingent ist in der folgenden Tabelle bereits inkludiert.

Tabelle 1: Anlagenlärm - Emissionskontingente LEK B-Plan Nr. 80 [4]

(Teil-)Fläche LEK, tags [dB(A)] LEK, nachts [dB(A)]

GE1 65 50

GE2 67 52
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Bebauungsplan Nr. 0053/93/BL [5]

Im Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplans (Gebietskategorie: Dorfgebiet)
befindet sich eine Lagerhalle für Büroeinrichtung [19]. Im zugehörigen Bebau-
ungsplan wurden keine Emissionskontingente festgesetzt. Es gibt auch sonst keine
weiteren Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz in dem Bebauungsplan. Ent-
sprechende Auflagen für die Nutzung der Lagerhalle sind uns ebenfalls nicht be-
kannt. Somit muss davon ausgegangen werden, dass die Nutzung der Lagerhalle
aus schalltechnischer Sicht uneingeschränkt möglich ist. Daher wurde unterstellt,
dass der Anlagenlärm, der durch die Lagerhalle (Anlieferungen, Be- und Entla-
dungen) entsteht, unter Berücksichtigung des Emissionskontingentes des Bebau-
ungsplans Nr. 80, gerade noch zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA
Lärm für Dorfgebiete 60/45 dB(A) an der unmittelbar südlich der Lagerhalle lie-
genden Wohnnutzung führt. Daher wurde hilfsweise eine Flächenschallquelle
nach ISO 9613-2 mit folgender Schallleistung berücksichtigt.

Tabelle 2: Anlagenlärm – Schallemission B-Plan Nr. 0053/93/BL [5]

(Teil-)Fläche

Schallleistung LWA‘‘ [dB(A)]

Tag Nacht

MD 65 50

Von den Wohngebieten im Westen sowie der landwirtschaftlichen Fläche im Os-
ten sind keine relevanten Anlagenlärmemissionen zu erwarten.

Die genaue Lage der Schallquellen kann Anhang 1.4 entnommen werden.

5.1.2  Schallimmissionen und Beurteilung

Ausgehend von den Schallemissionen des Gewerbegebietes im Norden und des
Dorfgebietes im Süden wurden die Schallimmissionen im Plangebiet mittels Aus-
breitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2 [15] flächenhaft berechnet. Die be-
rechneten flächenhaften Schallimmissionen des Anlagenlärms sind in der Anlage
5.1 (tags) und 5.2 (nachts) für die Berechnungshöhe h = 6m üGOK enthalten.

Es zeigt sich, dass an der nördlichen Plangebietsgrenze Beurteilungspegel durch
Anlagenlärm von bis zu 68/53 dB(A) Tag/Nacht auftreten. Somit werden die Im-
missionsrichtwerte der TA Lärm für Gewerbegebiete von 65/50 dB(A) überschrit-
ten. Entlang der Baugrenzen liegt der Beurteilungspegel bei 62/47 dB(A)
Tag/Nacht. Somit werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Gewerbege-
biete von 65/50 dB(A) Tag/Nacht entlang den Baugrenzen durchgehend einge-
halten.
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5.2  Anlagenlärm im Plangebiet – Zusatzbelastung

Auf Ebene des Bebauungsplans erfolgt die Sicherstellung der schalltechnischen
Verträglichkeit der geplanten Gewerbenutzungen (unabhängig von der späte-
ren tatsächlichen Nutzung) im Zusammenspiel mit einer Vorbelastung durch wei-
tere Betriebe und Anlagen außerhalb des Plangebiets durch Festsetzung von Ge-
räuschkontingenten gemäß DIN 45691 [21]. Die vorgesehenen Nutzungen müs-
sen dann im Rahmen des Emissionskontingents funktionieren. Ein entsprechender
Nachweis ist im Genehmigungsverfahren zu führen. Grundlage für die Emissions-
kontingentierung bietet §1 Abs. 4 Nr. 2 der BauNVO [2], wonach Gebiete nach
ihren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften gegliedert werden können.
Daher müssen im Bebauungsplan mindestens 2 Teilflächen festgesetzt werden.
Diese s. g. interne Gliederung ist aufgrund der geringen Größe des geplanten
Gewerbegebiets im vorliegenden Fall nicht zielführend. Deshalb ist eine plange-
bietsexterne Gliederung vorzunehmen. Dafür muss in der Begründung dargelegt
werden, wo im Umfeld des Plangebiets eine uneingeschränkte, gebietstypische
gewerbliche Nutzung vorliegt. Für uneingeschränkte Gewerbegebiete liegt das
Emissionskontingent gemäß DIN 18005 [8] bei 60 dB(A) tags und nachts.

5.2.1  Maßgebliche Immissionsorte und deren Schutzbedürftigkeit

Gemäß Nr. 6.6 der TA Lärm [14] ergibt sich die Einstufung der Schutzbedürftigkeit
der Nachbarschaft in erster Linie aus den Festsetzungen in Bebauungsplänen.
Sind keine Bebauungspläne vorhanden, so ist von der tatsächlichen baulichen
Nutzung unter Berücksichtigung der vorgesehenen baulichen Entwicklung des
Gebiets auszugehen. Die Schutzbedürftigkeit nach Nr. 6.1 der TA Lärm berück-
sichtigt Baugebietstypen, die sich an den Gebietskategorien der Baunutzungs-
verordnung [2] orientieren.

Als maßgebliche Immissionsorte wurden entsprechend der rechtskräftigen Be-
bauungspläne und nach durchgeführter Ortsbesichtigung [19] die in Tabelle 3
aufgeführten nächstgelegenen schutzbedürftigen Immissionsorte im Umfeld des
Vorhabens berücksichtigt, deren genaue Lage der Anlage 1.3 entnommen wer-
den kann.

Tabelle 3: Geräuschkontingentierung – maßgebliche Immissionsorte und deren

Schutzbedürftigkeit

Immissionsort Nutzung TA
Lärm

Begründung Einstufung

IO 1, Tegernseer Landstraße 65 6.1c MI Tats. baul. Nutzung

IO 2, Nelkenweg 45 6.1e WR B-Plan Nr. 17 [6]

IO 3, Veilchenweg 35 6.1e WR Tats. baul. Nutzung
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Tabelle 3: Geräuschkontingentierung – maßgebliche Immissionsorte und deren
Schutzbedürftigkeit

Immissionsort Nutzung TA

Lärm

Begründung Einstufung

IO 4, Veilchenweg 12 6.1e WR Tats. baul. Nutzung

IO 5, Tegernseer Landstraße 63 6.1c MI Tats. baul. Nutzung

IO 6, Im Unterfeld 1 6.1b GE B-Plan Nr. 80 [4]

IO 7, Im Unterfeld 3 6.1b GE B-Plan Nr. 80 [4]

IO 8, Hohenbrunner Weg 152 6.1c MI Tats. baul. Nutzung

Die Festlegung der Planwerte LPI,j erfolgt nach der DIN 45691 [21]. Der Planung
zugrunde liegen die in der Nachbarschaft maßgeblichen Immissionsrichtwerte
der TA Lärm [14]. Diese betragen für reine Wohngebiete (WR) 50/35 dB(A), für
allgemeine Wohngebiete (WA) 55/40 dB(A), für Mischgebiete (MI) 60/45 dB(A)
und für Gewerbegebiete (GE) 65/50 dB(A) Tag/Nacht.

An den maßgeblichen Immissionsorten liegt, wie in Kapitel 5.1.2 ermittelt, eine
relevante Vorbelastung vor. Diese Vorbelastung darf in Summe mit der Nutzung
aus dem Plangebiet die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm nicht
überschreiten. Daher wurde gemäß Kapitel 2.2 der TA Lärm als Planwert der je-
weilige Immissionsrichtwert um 10 dB(A) reduziert, sodass die Anlage sich nicht
mehr im Einwirkungsbereich der o.g. Immissionsorte befindet.

5.2.2  Vorschlag Geräuschkontingentierung

Der Entwurf des Bebauungsplans sieht keine interne Gliederung in Teilflächen vor.
Für das Plangebiet ist nach DIN 45691 [21] ein Emissionskontingent LEK zu verge-
ben, aus dem sich ausschließlich unter Berücksichtigung der Größe der betref-
fenden Fläche und des Abstands zum jeweiligen Immissionsort das zugeordnete
Immissionskontingent LIK ergibt. Im Genehmigungsfall ist dieses Immissionskontin-
gent LIK mit dem Beurteilungspegel Lr,i nach TA Lärm des anzusiedelnden Betrie-
bes zu vergleichen.

In einem iterativen Verfahren wurde für das geplante Gewerbegebiet ein Basis-
Emissionskontingent von LEK = 53/38 dB(A) Tag/Nacht nach DIN 45691 [21] be-
stimmt, so dass die maßgebenden Planwerte in der gesamten Nachbarschaft
eingehalten bzw. unterschritten werden. Ausgehend von dem Basis-Emissions-
kontingent wurden die resultierenden Immissionskontingente LIK in der Nachbar-
schaft für den Zeitraum Tag und den Zeitraum Nacht bestimmt. In Tabelle 4 kön-
nen die Planwerte und Immissionskontingente in der Nachbarschaft bei einem
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Basiskontingent von 53/38 dB(A) abgelesen werden. Das vollständige Ergebnis
der Einzelpunktberechnung ist in Anlage 3 dokumentiert.

Tabelle 4: Geräuschkontingentierung – Immissionskontingente aus Basis-Emissi-
onskontingent LEK = 53/38 dB(A) Tag/Nacht

Immissionsort
Einstu-
fung

IRW

Planwert Immissionskontingent

LPL LIK

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

IO 1 EG MI 60 45 50 35 42,2 27,2
IO 1 OG1 MI 60 45 50 35 42,2 27,2
IO 1 OG2 MI 60 45 50 35 42,2 27,2
IO 2 EG WR 50 35 40 25 36,6 21,6
IO 2 OG WR 50 35 40 25 36,6 21,6
IO 3 EG WR 50 35 40 25 39,1 24,1
IO 3 OG WR 50 35 40 25 39,1 24,1
IO 4 EG WR 50 35 40 25 40,0 25,0
IO 4 OG WR 50 35 40 25 40,0 25,0
IO 5 EG MI 60 45 50 35 40,0 25,0
IO 5 OG MI 60 45 50 35 40,0 25,0
IO 6 EG GE 65 50 55 40 45,9 30,9
IO 6 OG GE 65 50 55 40 45,9 30,9
IO 7 EG GE 65 50 55 40 47,5 32,5
IO 7 OG GE 65 50 55 40 47,5 32,5
IO 8 EG MI 60 45 50 35 42,4 27,4
IO 8 OG MI 60 45 50 35 42,4 27,4

Es zeigt sich, dass durch das gewählte Emissionskontingent LEK von 53/38 dB(A)
die zulässigen Planwerte der reinen Wohngebiete annähernd ausgeschöpft wer-
den. In der weiteren Nachbarschaft werden die zulässigen Immissionsrichtwerte
teilweise deutlich unterschritten. Nach DIN 45691 [21] kann diese Richtungsab-
hängigkeit der Geräuschabstrahlung planerisch durch die Festsetzung von rich-
tungsbezogenen Zusatzkontingenten berücksichtigt werden, damit die zukünfti-
gen Nutzungen nicht unnötig eingeschränkt werden.

Daher wird vorgeschlagen, das Emissionskontingent für den in Abbildung 5 dar-
gestellten Richtungssektor um ein entsprechendes Zusatzkontingent zu erhöhen.
Der Bezugspunkt befindet sich bei UTM-Koordinaten (Streifenbreite 6°, nördl. He-
misphäre, ETRS89, UTM-Zone 32): X = 696062; Y = 5324358.
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Die Winkel der Richtungssektoren betragen (bzgl. Nord = 0°, Drehrichtung im Uhr-
zeigersinn):

- Sektor Basis = 179° - 341° LEK,zus = -/- dB(A) T/N

- Sektor Zusatz = 341° - 179° LEK,zus = +7/+7 dB(A) T/N

Die Lage des Bezugspunktes und des Zusatzsektors kann Abbildung 5 entnom-
men werden.

© eigene Darstellung mit Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Abbildung 5: Geräuschkontingentierung – Lageplan

Hinweis: In der Planzeichnung sollte das richtungsbezogene Zusatzkontingent nur
innerhalb des Plangebietes gezeichnet werden und an den Plangebietsgrenzen
enden.
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Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche das Emissions-
kontingent LEK inklusive des Zusatzkontingents LEK,zus nach DIN 45691 [21] weder
tags (6.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) überschreiten. Die Prü-
fung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5. Die Anwendung der Re-
levanzgrenze ist zulässig, d.h. ein Vorhaben ist auch schalltechnisch zulässig,
wenn der Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um mindes-
tens 15 dB unterschreitet. Ausgehend von dem Emissionskontingent und den Zu-
satzkontingent ergeben sich die in Abbildung 6 dargestellten resultierenden Im-
missionskontingente.

Es zeigt sich, dass das vorgeschlagene Emissionskontingent mit dem richtungsab-
hängigen Zusatzkontingent den Grundsätzen der Geräuschkontingentierung ge-
recht wird. Die Planwerte werden umseitig eingehalten. Durch die Emissionskon-
tingentierung ist sichergestellt, dass es in der umliegenden Nachbarschaft zu kei-
nen schädlichen Umwelteinwirkungen durch Anlagenlärmimmissionen kommt.

Die Zusatzbelastung durch die Geräuschkontingente auf die Nachbarschaft ist in
Anlage 5.3 (tags) und Anlage 5.4 (nachts) dargestellt.

Die Höhe des zulässigen Basis-Emissionskontingents liegt unterhalb der (pauscha-
len) Annahmen der DIN 18005 [8] für Gewerbegebiete (LW“ = 60 dB(A)/m²), so-
dass Einschränkungen zu erwarten sind, die durch technische und organisatori-
sche Schallschutzmaßnahmen teilweise kompensiert werden können. In diesem
Zusammenhang kann durch eine geeignete Gebäudeanordnung /-ausrichtung
geeignet reagiert werden, sodass Spielräume im Bauvollzug geschaffen werden.
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6.  Textvorschläge für die Satzung und Begründung des Bebauungsplans

6.1  Satzung

Für den Bebauungsplan wird folgende Festsetzung (Satzung) vorgeschlagen:

[1] Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen
Aufenthaltsräumen sind technische Vorkehrungen gemäß der DIN 4109-1,
Januar 2018, Schallschutz im Hochbau zum Schutz vor Verkehrs- und An-
lagenlärm vorzusehen.

[2] Entlang der südlichen und westlichen Baugrenzen (Beurteilungspegel
durch Verkehrslärm > 60 dB(A) nachts) sind lüftungstechnisch notwendige
(öffenbare) Fenster schutzbedürftiger Räume nach DIN 4109 (Wohn-,
Schlaf- und Kinderzimmer) unzulässig.

Abweichend von Satz 1 können schutzwürdige Räume zugelassen wer-
den, wenn diese über je ein weiteres Fenster an einer lärmabgewandten
Gebäudeseite belüftet werden können.

Abweichend von Satz 1 sind in den Bereichen mit Beurteilungspegeln von
mehr als 60 dB(A) nachts in begründeten Fällen auch solche Schallschutz-
konstruktionen bzw. nicht schutzbedürftige Vorräume zulässig (teilöffen-
bare Kastenfenster, Schallschutzloggien [nicht schutzbedürftige Aufent-
haltsräum als Vorsatzkonstruktion] o. Ä.), die im geöffneten Zustand einen
mittleren Innenpegel (LA,m) von nicht mehr als 30 dB(A) nachts innerhalb
des Aufenthaltsraumes sicherstellen.

[3] Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche das
festgesetzte Basis-Schallemissionskontingent LEK nach DIN 45691 von 53/38
dB(A) weder tags (6.00 h bis 22.00 h) noch nachts (22.00 h bis 6.00 h) über-
schreiten.

Für den im Plan dargestellten Richtungssektor erhöht sich das Emissions-
kontingent LEK um das folgende Zusatzkontingent:

Zusatzkontingent Tag Zusatzkontingent Nacht

Zusatzsektor +7 dB(A) +7 dB(A)

Der Bezugspunkt (X = 696062; Y = 5324358) und die Lage der Richtungssek-
toren ergeben sich aus der Planzeichnung. Die resultierenden Immissions-
richtwertanteile sind nach den Vorgaben der DIN 45691:2006-12, Ab-
schnitt 5 nachzuweisen. Die Anwendung der Relevanzgrenze ist zulässig.
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6.2  Begründung

In einer schalltechnischen Untersuchung (Möhler + Partner Ingenieure GmbH, Be-
richt Nr. 700-01721 vom Dezember 2024) wurde die Lärmsituation auf und durch
das geplante Vorhaben prognostiziert und mit den Anforderungen an den
Schallschutz im Städtebau entsprechend der DIN 18005, 16. BImSchV und der TA
Lärm beurteilt.

Verkehrslärm

Relevante Verkehrsgeräusche gehen im vorliegenden Fall insbesondere von der
Tegernseer Landstraße und der Hohenbrunner Straße aus. Im Plangebiet ist des-
halb der Süden und Westen von den stärksten verkehrsbedingten Immissionen
von bis zu 72/65 dB(A), beziehungsweise 70/63 Tag/Nacht innerhalb der Baugren-
zen betroffen.

Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete von 65/55 dB(A)
Tag/Nacht werden im Plangebiet folglich nicht durchgehend eingehalten.

Entsprechend der Systematik der DIN 18005 können Überschreitungen der Orien-
tierungswerte des Beiblatts 1 in gewissem Rahmen mit sonstigen städtebaulichen
Belangen abgewogen werden, wobei die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte
der 16. BImSchV [13] i. d. R. einen gewichtigen Hinweis dafür darstellt, dass einer
Abwägung keine grundsätzlichen schalltechnischen Gesichtspunkte entgegen-
stehen und (noch) gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse vorliegen. Die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV betragen für Gewerbegebiete 69/59 dB(A)
Tag/Nacht.

Im vorliegenden Fall kommt es zu Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte
der 16. BImSchV für Gewerbegebiete an der südlichen und der westlichen
Grenze im Nachtzeitraum. Daher kann in den von Überschreitungen der Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BImSchV betroffenen Bereichen an den Baugrenzen der
notwendige Schallschutz bei gewerblicher Nutzung durch passive Maßnahmen,
d. h. durch ein ausreichendes Schalldämm-Maß der Außenbauteile wie Fenster,
Dach usw., in Verbindung mit fensterunabhängigen Lüftungen hergestellt wer-
den. Fensterunabhängige Lüftungsmöglichkeiten werden notwendig, da die
Schalldämmung der Außenbauteile nur wirksam ist, solange die Fenster geschlos-
sen sind. Insbesondere während der Nacht (bei Betriebsleiterwohnungen), in der
Stoßlüftung nicht möglich ist, muss eine Belüftung der Räume auch bei geschlos-
senen Fenstern gewährleistet sein, wenn die Höhe des Außenlärmpegels auch
ein zumindest teilweises Öffnen der Fenster unmöglich macht.

Allgemein gilt, dass sich die Anforderungen an den Schallschutz von Außenbau-
teilen (Wände, Fenster usw.) aus der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ erge-
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ben. Aufgrund des Art. 13 Abs. 2 BayBO und der Bayerischen Technischen Bau-
bestimmungen (BayTB), Ausgabe November 2023, ist der/die Bauherr/in ver-
pflichtet, die hierfür erforderlichen Maßnahmen nach der Tabelle 7 der DIN 4109-
1, Januar 2018 [20] im Rahmen der Bauausführungsplanung zu bemessen. Die
Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 werden nicht festgesetzt, sondern lediglich
die Anwendung der DIN 4109. Im Rahmen der Bauausführungsplanung sind bei
der Dimensionierung des Schalldämm-Maßes der Außenbauteile die Nebenbe-
stimmungen, insb. beim Zusammenwirken von Gewerbe- und Verkehrslärm zu
berücksichtigen.

Daher kann in den von Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV betroffenen Bereichen an den Baugrenzen der notwendige Schallschutz
bei gewerblicher Nutzung durch passive Maßnahmen, d. h. durch ein ausrei-
chendes Schalldämm-Maß der Außenbauteile wie Fenster, Dach usw., in Verbin-
dung mit fensterunabhängigen Lüftungen hergestellt werden. Fensterunabhän-
gige Lüftungsmöglichkeiten werden notwendig, da die Schalldämmung der Au-
ßenbauteile nur wirksam ist, solange die Fenster geschlossen sind. Insbesondere
während der Nacht (bei Betriebsleiterwohnungen), in der Stoßlüftung nicht mög-
lich ist, muss eine Belüftung der Räume auch bei geschlossenen Fenstern gewähr-
leistet sein, wenn die Höhe des Außenlärmpegels auch ein zumindest teilweises
Öffnen der Fenster unmöglich macht.

In den Bereichen des Plangebietes mit Überschreitungen der Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV und/oder mit Überschreitungen der gesundheitsgefähr-
denden Pegel von 60 dB(A) nachts müssen weitergehende aktive und/oder pas-
sive Schallschutzmaßnahmen getroffen werden, die über die Mindestanforde-
rungen zum Schallschutz von Außenbauteilen nach DIN 4109-1 hinausgehen.
Demnach ist entlang der Baugrenzen mit Überschreitungen von > 60 dB(A)
nachts die Anordnung von Betriebsleiterwohnungen nicht zulässig. Ausnahmen
sind möglich, sofern der betroffene Raum über eine lärmabgewandte Seite be-
lüftet werden kann, oder auch solche Schallschutzkonstruktionen bzw. nicht
schutzbedürftige Vorräume zulässig (teilöffenbare Kastenfenster, Schallschutz-
loggien [nicht schutzbedürftige Aufenthaltsräum als Vorsatzkonstruktion] o. Ä.),
die im geöffneten Zustand einen mittleren Innenpegel (LA,m) von nicht mehr als
30 dB(A) nachts innerhalb des Aufenthaltsraumes sicherstellen.

Auswirkungen des Planvorhabens auf die Nachbarschaft

Im Rahmen der Umweltprüfung ist die verkehrliche Auswirkung der Planung auf
die Nachbarschaft darzustellen und zu bewerten. Das Planvorhaben führt durch
die Änderung von Verkehrsmengen zu einer Änderung der Verkehrslärmsituation
in der Nachbarschaft. Die DIN 18005 enthält keine Regelungen zum Umgang mit
Pegelerhöhungen infolge eines Bebauungsplans. Die Auswirkungen des Planvor-
habens werden daher im Hinblick auf die Verkehrslärmsituation für die betroffene
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Nachbarschaft hilfsweise nach den Maßgaben der 16. BImSchV bewertet. Im
Sinne der 16. BImSchV gelten Änderungen des Verkehrslärms von weniger als 2,1
dB(A) als nicht wesentlich, sofern die Grenzwerte von 70/60 dB(A) Tag/Nacht
nicht erreicht sind.

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass an den Bestandsgebäuden südlich der
Hohenbrunner Straße Pegelerhöhungen von bis zu 0,1/0,1 dB(A) Tag/Nacht bei
Verkehrslärmpegeln von bis zu 68/61 dB(A) tags/nachts, sowie Pegelerhöhungen
von 0,3/0,4 dB(A) Tag/Nacht bei Verkehrslärmpegeln von 67/60 dB(A)
tags/nachts am östlich der Tegernseer Landstraße gelegenen Bestandsgebäude
auftreten. Da bei einem Beurteilungspegelniveau größer 70/60 dB(A) Tag/Nacht
weitergehenden Pegelerhöhungen ermittelt werden, kommt es bei einer hilfswei-
sen Bewertung der Auswirkung der Planung auf die Gesamtlärmsituation nach
den Maßgaben der 16. BImSchV in der Nacht rechnerisch zu negativen Auswir-
kungen durch das Planvorhaben in der südlichen und der nördlichen Nachbar-
schaft. Die verkehrlichen Auswirkungen auf die übrige Nachbarschaft sind dage-
gen als nicht wesentlich im Sinne der 16. BImSchV einzustufen.

Letztendlich ist es eine rechtliche Fragestellung, inwieweit die Pegelerhöhungen
einen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen in der Nachbarschaft begründen
können. Anerkanntermaßen sind solche Interessen nicht schutzwürdig, auf deren
Beeinträchtigung sich die Betroffenen grundsätzlich einstellen müssen (vgl.
BverwG – 4NB 11/91, B. v. 19.02.1992). Hierzu zählen durch weiträumige Änderun-
gen des Verkehrsaufkommens und der Verkehrsströme bedingte Lärmbelästigun-
gen (vgl. BverwG – 11B 65/96, B. v. 11.11.1996), so dass kein Straßenanlieger da-
hingehend geschützt ist, dass bedingt durch Änderungen der Verkehrsplanun-
gen der Verkehr in seiner Straße zunimmt (vgl. OVG Schleswig-Holstein – 4K 9/91,
Urt. V. 28.09.1994). Im vorliegenden Fall wurde darüber hinaus auch ein Ansatz
gewählt, der tendenziell auf der sicheren Seite liegt. Für den Fall, dass sich in dem
geplanten Gewerbegebiet Handwerksbetriebe niederlassen, ist nicht davon
auszugehen, dass der unterstellte Ziel- und Quellverkehr tatsächlich auftritt. Le-
diglich bei Gewerbebetrieben, die ein erhöhtes Kunden- und Besucheraufkom-
men zur Folge haben, wie Einzelhandel oder Dienstleister, ist mit einem hohen
Ziel- und Quellverkehr zu rechnen. Dies sollte bei der Wahl von Gewerbebetrie-
ben entsprechend berücksichtigt werden.

Anlagenlärm

Durch das nördlich gelegene Gewerbegebiet sowie das südliche Dorfgebiet tre-
ten im Plangebiet durch die Vorbelastung Beurteilungspegel bis zu 66/51 dB(A)
Tag/Nacht auf. Somit werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Gewerbe-
gebiete von 65/50 dB(A) Tag/Nacht an der Grenze des Geltungsbereich gering-
fügig überschritten, innerhalb der Baugrenzen jedoch unterschritten.
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Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch An-
lagenlärmimmissionen wird die Gewerbefläche im Plangebiet durch die Festset-
zung eines Emissionskontingents nach der DIN 45691 (Stand Dezember 2006) be-
schränkt.

Es zeigt sich, dass durch das gewählte Emissionskontingent LEK von 53/38 dB(A)
die zulässigen Planwerte der reinen Wohngebiete annähernd ausgeschöpft wer-
den. In der weiteren Nachbarschaft werden die zulässigen Immissionsrichtwerte
teilweise deutlich unterschritten. Nach DIN 45691 kann diese Richtungsabhängig-
keit der Geräuschabstrahlung planerisch durch die Festsetzung von richtungsbe-
zogenen Zusatzkontingenten berücksichtigt werden, damit die zukünftigen Nut-
zungen nicht unnötig eingeschränkt werden.

Daher wird vorgeschlagen, das Basis-Emissionskontingent für den Zusatzsektor um
ein entsprechendes Zusatzkontingent (+7/+7 dB(A) tags/nachts) zu erhöhen. Der
Bezugspunkt befindet sich bei UTM-Koordinaten (Streifenbreite 6°, nördl. Hemi-
sphäre, ETRS89, UTM-Zone 32): X = 696062; Y = 5324358. Die Winkel der Richtungs-
sektoren betragen (bzgl. Nord = 0°, Drehrichtung im Uhrzeigersinn):

- Sektor Basis = 179° - 341° LEK,zus = -/- dB(A) T/N

- Sektor Zusatz = 341° - 179° LEK,zus = +7/+7 dB(A) T/N

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche das Emissions-
kontingent LEK inklusive des Zusatzkontingents LEK,zus nach DIN 45691 weder tags
(6.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) überschreiten. Die Prüfung der
Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5. Die Anwendung der Relevanz-
grenze ist zulässig, d.h. ein Vorhaben ist auch schalltechnisch zulässig, wenn der
Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um mindestens 15 dB
unterschreitet. Ausgehend von den Emissionskontingenten und den Zusatzkontin-
genten ergeben sich die Immissionskontingente.

Es zeigt sich, dass das vorgeschlagene Emissionskontingent mit dem richtungsab-
hängigen Zusatzkontingent den Grundsätzen der Geräuschkontingentierung ge-
recht wird. Die Planwerte werden umseitig eingehalten. Durch die Emissionskon-
tingentierung ist sichergestellt, dass es in der umliegenden Nachbarschaft zu kei-
nen schädlichen Umwelteinwirkungen durch Anlagenlärmimmissionen kommt.

Die Höhe des zulässigen Basis-Emissionskontingents liegt unterhalb der (pauscha-
len) Annahmen der DIN 18005 für Gewerbegebiete (LW‘‘ = 60 dB(A)/m²
tags/nachts), sodass Einschränkungen zu erwarten sind, die durch technische
und organisatorische Schallschutzmaßnahmen teilweise kompensiert werden
können. In diesem Zusammenhang kann durch eine geeignete Gebäudeanord-
nung /-ausrichtung geeignet reagiert werden, sodass Spielräume im Bauvollzug
geschaffen werden.
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Nachdem aufgrund der geringen Größe des Plangebiets keine rechtskonforme
plangebietsinterne Gliederung möglich ist, ist eine plangebietsexterne Gliede-
rung gemäß §1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO vorgesehen.

Für eine externe Gliederung des Plangebiets kann auf die zahlreichen Gewerbe-
gebiete im Ortsteil Potzham im Süden des Gemeindegebietes verwiesen werden.
Hier sind nahezu ausschließlich Gewerbegebiete festgesetzt. Dabei zeigt sich,
dass aufgrund der geografischen Lage (Nähe zur Autobahn A 995 und ausrei-
chende Abstände zu schützbedürftigen Wohngebieten) die Ansiedlung unein-
geschränkter Gewerbebetriebe möglich und somit zulässig ist. Keine schalltech-
nischen Einschränkungen bzgl. der gewerblichen Nutzung finden sich beispiels-
weise im Bebauungsplan Nr. 36a [22] der Gemeinde Taufkirchen. Somit ist für ge-
werbliche Nutzungen in Taufkirchen weiterhin sichergestellt, dass sich auch Ge-
werbebetriebe ansiedeln können, die eine aus schalltechnischer Sicht uneinge-
schränkte Nutzung bzw. höhere Schallemissionen zulassen. Allein aufgrund der
geographischen Lage des Plangebietes „Im Unterfeld“, das durch die räumliche
Nähe zu reinen und allgemeinen Wohngebieten gekennzeichnet ist, ist eine
schalltechnisch uneingeschränkte gewerbliche Nutzung v.a. im Nachtzeitraum
nicht möglich. Durch die gewählte Festsetzung und den zeitgleichen Verweis auf
schalltechnisch uneingeschränkte Gewerbegebiete im Ortsteil Potzham der Ge-
meinde kann die Zweckbestimmung des Plangebiets „Im Unterfeld“ als Gewer-
begebiet erhalten bleiben, auch wenn das Gewerbegebiet im Rahmen dieses
Schallgutachtens durch das festgesetzte Emissionskontingent inklusive des Zusatz-
kontingents eingeschränkt wurde. Dennoch können auch im vorliegenden Plan-
gebiet durch eine geeignete Gebäudekonstellation (z.B. Plangebäude im west-
lichen Bereich) oder aktiven Schallschutzmaßnahmen, sowie organisatorischer
Maßnahmen erreicht werden, dass (zumindest im Tagzeitraum) grundsätzlich
keine gemäß § 8 Abs. 1 der BauNVO „nicht erheblich belästigende Gewerbebe-
triebe“ ausgeschlossen werden.

Dieses Gutachten umfasst 33 Seiten und 5 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfäl-
tigung des Gutachtens ist nur mit Zustimmung der Möhler + Partner Ingenieure
GmbH gestattet.

München, den 10.12.2024
Möhler + Partner Ingenieure GmbH

i.V. M. Sc. C. Bews i.A. B. Sc. S. Ott
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7.  Anlagen

Anlage 1: Übersichtslagepläne

Anlage 2: Ausgabeprotokoll der Schallquellen

Anlage 3: Einzelpunktberechnung

Anlage 4: Beurteilungspegelkarten Verkehrslärm

Anlage 5: Beurteilungspegelkarten Anlagenlärm
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